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Büron, eingefeben Werben. ©ingabett finb bis 25. Slpril an obigen
etnjufdfiifen.

yterming folgender In» Soufe MS Safjrrd 1899 für
We ©rtncitctnng bei gütiger ©aWeitunggnet;«# benötigten
©ujjröbren unb gormftücfc :

©ufjröbren :

60 75 100 125 150 200 600 mm Sichtweite.
4000 7000 7000 1000 2000 200 1800 SDîetêr]

gormftütfe : ca. 25 SConnen.
®ie Siefcrungsbebingungen finb auf bem Sureau beS Ingenieurs

ber ©aStoerfe, 21. Sßeif), Simmatftrafje 180, aufgelegt, tuo jebe weitere
2luSfunft erteilt Wirb. 2lngebote auf bie ©efamtlieferung, fowie auf
einzelne Seile finb bis 15. 2Ipril berfhloffen mit ber' 2tuffhrift:
„Offerte für ©uffröbrett unb fjormftüde für bie ©aSWerte" an ben
Borjtanb beS BauwefenS II, §errn ©tabtrat Sub, einjufenben.

®le Sluifübrung t>oti QSelanfanälett in folgenden ©trajjen
in SBnfrl :

a) 23irfig= unb Oberwilerftrafje, SJîarfgrâflerftrafse unb Suftgäfslein,
©efamtlänge cirfa 1200 m, Sichtweite Don 0,50/0,70 m —
1,05 m: ©ingabetermin : ®ienStag ben 18. April, abenbS.

b) Berfhiebene ©traben im äufeeru ©unbolbingerquartier, unter
Borbebalt ber fßrojettgenebmigung burdj ben ©rojjen fRat,
©efamtlänge ca. 3800 m, Sichtweite bon 0,40 m / 0,60 m —
1,00 m / 1,50 m. ©ingabetermin : ®ienStag ben 18. 2Ipril,
abenbS.

Bauborfdjriften beim SanalifationSbureau (Dtebgaffe 1) p be»

Sieben, wofelbft auh bie ipiäne einzufeben. Uebernabmsofferten finb
rechtzeitig einzureichen an bas ©efretariat beS BaubepartementS.

Stefctung itnti Segen non 100 SReter Ketneutröhren
bon 80 cm Sichtweite. Offerten finb ber ©emeinbegutSberwaltung
SBeiach bis 10. 2Ipril einjufenben, wofelbft bie nähern Bebingungen
über SieferungSjeit 2C. eingefeben werben tonnen.

S)fe Olctneinbe (Smö (©raubünben) eröffnet Sonturrenz :

1. lieber bie 2lnlage eines gemauerten göaffemfetooiob bon
150 m» ßnbalt, (Srftellung bon 13 ©ementbrunnen unb Deffnen
unb SBiebereinbecten eines SeitungSgrabenS bon ca. 2700 m
Sänge.

2. lieber bie ©rftetlung einer §otf)hrncfleituug mit §t)t>rnnten=
outage.

ffSläne unb Bauborfhriften nebft Softenboranfhlag finb beim
Borftanb zur ©infihtnabme aufgelegt. Offerten nach Prozenten beS

SoftenboranfhlageS ober für jebe 2lrbeit einzeln Werben bis 16.2Ipril
entgegengenommen bom Borftanb.

Sie 14iniuol)iiergenifiube iïlfttbi bei ÜJiggtebtrg fefireibt
bie Sieferung einer neuen generfprte!® zur Sonfurrenz aus. 2ln»
melbungen mit ^Preisangaben finb zu richten an bie ©emeinbefebreiberei
SKütbi bei MiggiSberg bis 8. 2lpril.

Sie ©emeinbc Pfauen bei BJurten feftreibt bie 2lrbeiten für
bie Roneflion ihre« DJioooIaubcà zur Ausführung aus. ®iefe
Slrbeiten befteben in:

1. ®er Sieferung unb Segen bon 240 Sfteter ©ementröbren in brei
berfihiebenen ©röfjen ;

2. ©raben bon 10,614 SïubiEmetern.
®ie Sßläne unb bas Saftenbeft tonnen beim ©emeinbeammann

eingefeben Werben. ®erfelbe nimmt bie berfchloffenen ©ingaben bis
Zum 15. 2lpril entgegen. ®iefe ©ingaben werben am befagten ®age
bor öffentlicher Berfammlung geöffnet.

9luéfût)rnng bet 3ufnfjrtéftrofjc uni) beb Unterbauen
beb ^etbinbnngbgeleifeb bet fantonnlen ©trnfnnftolt in
IHegeiibbotf (cirta 2100 Subifmeter 2lu8l)ub, 120 Subifmeter ©tein»
bett, 670 Subiftneter Beficfung unb 30 Subihneter Bîauerwerf).
spiäne, Bauborfhriften 2C. tonnen im Obmannamt 3ürid), Simmer
Ar. 36, eingefeben Werben. llcbernabmSofferten finb berfhloffen unb
mit ber 2luffhrift „©trabenbauten ber ©trafanftalt" berfeben bis
Zum 10. 2lpril 1899 ber ®ireftion ber öffentlichen 2trbeiten in 3ürih
einzufenben.

(Srftellung bet ©tob», 3felö= unb (Sementarbeiten für
bas foroiettierte Soblieltefetboit bon 600 mo SBafferinbalt auf bem
Sinbenbofe zu fRapperètatil. ipiäne, BorauSmafee unb 2lfforb=
bebingungen auf ber ©emeinbratstanzlei, Weitere 2luffchlüffe auf
bem Sureau beS bauleitcnben Ingenieurs ®r. Otto ^offert in
Mappersrnpl. Singebote in ©inbeitspreifen an baS ®it. ©emeinbe»
ammnnnnmtjRappersWbl mit ber Auffdjrift „Beferboirofferte" ber»
fchloffen bis 10. 2tpril 1899.

Sie ©rfteQnng einen ®etonfanain bon ber Birntensborfer»
firafje 3"ttrtJ nach ber ©ibl mit iprof. 120/180. Spiäne unb Bau»
borfhriften tonnen im ®iefbauamt, glöfjergaffe Dir. 15, 3'mmer 9 b,
eingefeben unb bie bezüglichen ©ingabeformulare unb Bebingungen
bezogen Werben. Offerten unter ber Auffdjrift „Kanal BirmenSborf er=
ftrafee" finb bis zum 8. Slpril bem Bauborftanb I einzureichen.

§pved)faal.
®it. fllebattiou ber „§anbwerfcr=3«tung" I

2luf bie „©ingefanbt" in 2lr. 43 unb 50 3birc gefchä^ten „§anb=
werter=3citung", fowie auf bie Slntwort in Str. 1 (Banb 15) erlaube '

ich mir, obfebon ich mich in biefer Slngclegcubeit ganz neutral ber=
halten möhte, auf einiges binzuweifen, baS §err Surt ®emme, ©roh»
rat in Bern, fdfon in bem ©chluPericht ber taut. ©eWerbeanSftetlung
3üridb 1894 betonte, baS offenbar fpezicll für bie Berneroberlänber
Snbuftrie gilt, ©r erläuterte unter anberem : „... ©S Werben in
unferer §olzfchniberei-3nbuftrie f^on fo Diele ber berfdjiebenartigften
Slrtifel gemacht, bah es febwer ift, etwas neues einzuführen. Biete
leicht wäre aber bie ©rfteüung bon SHrchenfiguren möglich,
WieWohl es auch biet fhwer halten bürfte, mit ben greifen z- B. ber
©röbner zu fonfurrieren. ©S ift jebodj nidjt gefagt, bafe man nicht
auch hier höhere greife erzielen tonnte, wenn unfere Sirchenbebörben,
bie ©eiftlicbfeit unb 2lrchitetten unfere baterlänbifche Qnbuftrie fchü^en
unb möglichft unterftüben Würben. 2lu<b für bie ©inlegearbeit in
Dtingenberg wäre zu wünfehen, baff neben ben ©olgintarfien auch
folebe aus Bletall, fogen. Boule= unb inbifebe ©inlegearbeiten, Wie fie
im Ampezzotbat im ®prol berfertigt werben, eingeführt werben tonnten.
©8 tonnte bieS erreicht Werben, inbem man entWeber einige tüchtige
Slrbeiter aus ©ortina unb ©t. Ulrich fommen liege ober inbem man
biefige fähige Arbeiter nah bort in bie Sebre fhicîen Würbe, was
ieboh nur mit ftaatliher ,§ülfe gefheben tnnn. ©in §auptübelftanb
für unfere fjnbuftrie ift baS gänzliche fÇetjlen tunftgewcrblicb gebilbeter
3eihner, bei benen fih bie Sente 3eihnungen unb ©ntmürfe zu
©hnibereien maheti laffen tonnen, baber auh bie meift gefhmaä*
unb berftänbniSlofen 2lrbeiten; auh an ber Befähigung zur §olz=
fhniberei fehlt es febr oft, ba es immer noh Seute gibt, weihe
meinen, bas ©djnibten lerne fih leichter, als z* S3, bas ©hub= ober
SMeibermahen. Stuf biefe 8lrt Werben oft ganz unfähige Seute zur
§otzfhnibterei DerWenbet. 2luh an ber gehörigen Borbilbung fehlt
es häufig, ba bie Sebrzeit meiftcnS biel zu furz ift unb für biefe
Äunftinbuftrie eine 3jährige Sebrzeit als taitm genügenb erahtet
werben tann. Sonnten älfo tühtige 3^'^"^^ für bie im ©ntwurf
weniger geübten ©hnibler zur Berfügung flehen, fo Würben biel
weniger Arbeiten, Weihe nur bie Snbüftrie biSfrebitieren, in Iganbel
fommen unb baburd) auh ber ®ubenbware entgegengeftenert werben.
®iefe 3eihner müßten aber teilweife bom ©tant fubbentioniert werben,
benn bei ber gebrüetten Sage ber Bilbnerei Würben foldje ihr 2luS=
fommen ohne bieS niht finben. ÜJtan wenbet fih oft an Sebrer
folher ©hulen ; biefelben haben aber in ber ©djule botlauf zu tbun,
Weshalb Don biefer «Seite zu obigem 3Wfct Wenig getban Werben tann.
2luh baS weibliche ©efhleht beteiligt fih bie unb ba in ber ©hniblerei,
Was aber betr. Sonfurrenzarbeit weit Weniger in Betracht fommt.

3üri<h, ben 2. 2lpri( i 899. © h i r i h«

®it. Sefer ber „£>anbmerfer=3eitung"
fÇaft auSfhliefelih alle BereinSftatuten enthalten am 2lnfange

ihre 3wedbeftimmungen, fo auh bie beS ©ewerbebereins. ®a bei&t
es z. B.: „3roed beS BereinS ift §ebung unb fförberung ber ^ntereffen
beS ©ewerbeftanbes" u. f. w.

9hm fragen wir aber : SBirb biefe 3wecfbeftimntung gewiffenbaft
befolgt in jeber §infiht? 3h glaube faitm. 3n Bezug auf görberung
beS SebrlingSWefenS, ber gewerblihen gortbilbungSfhulen, Befpredfung
gewerbliher ©efebeSborlagen u. f. W. haben bie beftebenben Bereine
fhon fhöneS geleiftet unb ibirb ftets anerfennenSWerteS geleiftet Werben.

hingegen für bie Btitglieber (StReifter) fpeziett ift noh toenig ab=

gefatten. 3h glaube aber, in biefer Bihtung liege fih noh mehr
tbun. ®azu braucht eS jebodj eine ©inigfeit, weihe eben bielerorts
fehlt. ©S ift gerabezu fhmerzlih. ?u feben unb z« hören, Wie z. B.
bie Bîeifter nah einer BereinSberfammlung auSeinanbergeben. 3u
ber Berfammlung werben bie beften ©runbfäge gefagt unb jeber meint
fo biel als möglich mitzufhaffen unb zu Wirten. 21 u S ber Berfamm*
lung, — ja einige tonnen ben ©hlufz einer foldjen niht einmal er»

warten — rennen fie fort, jeber feinen ©efhäften nah. 3« mancher
bat fhon Slngft, in ben 2—3 ©tunben, bie er bei feinen Kollegen
gewefen, habe ihm ein Sîonfurrent bielleiht eine 2lrbeit weggefhnappt.

Ober wieber: es bereinigen fih mehrere §anbwerter nah ber
Berfammlung noh zu einem ©las Bier 2c. unb in ber Bcgel Werben
bie ®raftanben nochmals burdjgefprohen. ®ie ®istuffipn wirb biel
mehr benügt als in ber Berfammlung unb oft hört man fagen : 3<te

ja, ber unb ber bat fhon Bedjt, bin auh einberftanben, aber es burd)=
Zuführen, baS ift bie grage. Ueberbaitpt forge -jeber für fih, bann
ift allen geholfen. Se^tereS tann etwas wahres enthalten, aber immer»
bin febr Wenig, befonberS bezüglich ber Beftimmungen beS ©ewerbe»
bereinS, ba nimmt es ©hreiber bieS wunber, bah folhe §anbwerfer
SJlitglieb eines BereinS fein wollen. Bon foldjen Aîitgliebern tann
man freilich fagen, fie finb babei gewefen, als etwas gutes getban
Würbe, wobei fie aber weiter niht in 2lnfpruh genommen würben,
alfo nur bem Aamen nah-

0b nun folhe UtadWerfammlungen ben 3*oetf eher erreichen,
Wirb fraglid) fein; id) glaube im ©egenteil, Wenn jeber Iganbmerfer
mehr 3utrauen hatte zu feinen Sollegen, fo Würben Branhenbereine
entfteben, Was zwar fhon mancherorts gefheben ift.

®arum, ihr Sganbwerfer, ben Beib 2C. bei ©eite gelegt, fdjart
euh zufammen, jebe Branhe für fih, beSWegen braucht ber ©ewerbe»
berein niht aufgelöft zu Werben. SBerbet gemeinnüpig im Berfolgen
ber 3wecfbeftimmungen ber BereinSftatuten! Unb bann Werbet ihr
finben, bag bas 3iel niht unerreihbar ift. ©intradjt mad)t ftart!

H.
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Büron, eingesehen werden. Eingaben sind bis SS. April an obigen
einzuschicken.

Lieferung folgender im Laufe des Jahres I8SS für
die Erweiterung des Zürcher Gasleituugsuetzes benötigten
Gußröhren und Formstücke:

Gußröhren:
60 75 IM 125 ISO 200 600 mm Lichtweite.

4000 7000 7000 1000 2000 20» 1800 Mà
Formstucke: ca. 25 Tonnen.
Die Lieferungsbedingungen sind auf dem Bureau des Ingenieurs

der Gaswerke, A. Weiß, Limmatstraße 180, aufgelegt, wo jede weitere
Auskunft erteilt wird. Angebote auf die Gesamtlieferung, sowie auf
einzelne Teile sind bis 15. April verschlossen mit der Ausschrift:
„Offerte für Gußröhren und Formstücke für die Gaswerke" an den
Vorstand des Bauwesens II, Herrn Stadtrat Lutz, einzusenden.

Die Ausführung vou Betonkanäleu in folgenden Straßen
in Basel:

a) Birsig- und Oberwilerstraße, Markgräflerstraße und Luftgäßlein,
Gesamtlänge cirka l200 m, Lichtwcite von 0,50/0,70 m —
1,05 ml Eingabetermin: Dienstag den 18. April, abends.

b) Verschiedene Straßen im äußern Gundoldingerguartier, unter
Vorbehalt der Projektgenehmigung durch den Großen Rat,
Gesamtlänge ca. 3800 m, Lichtwcite von 0,40 m / 0,60 m —
1,00 m / 1,50 m. Eingabetermin: Dienstag den 18. April,
abends.

Bauvorschriften beim Kanalisationsbureau (Rebgasse 1) zu be-
ziehen, woselbst auch die Pläne einzusehen. Uebernahmsofferten sind
rechtzeitig einzureichen an das Sekretariat des Baudepartements.

Lieferung und Lege» vou 10V Meter CemeutrShren
von 80 om Lichtweite. Offerten sind der Gemeindegutsverwaltuug
Weiach bis 10. April einzusenden, woselbst die nähern Bedingungen
über Lieferungszeit zc. eingesehen werden können.

Die Gemeinde Ems (Graubünden) eröffnet Konkurrenz:
1. Ueber die Anlage eines gemauerten Wofserreservoios von

150 m» Inhalt, Erstellung vou 13 Cementbrunnen und Oeffnen
und Wiedereindecken eines Leitungsgrabens von ca. 2700 m
Länge.

2. Ueber die Erstellung einer Hochdruckleitung mit Hydrauten-
outage.

Pläne und Bauvorschriften nebst Kostenvoranschlag sind beim
Vorstand zur Einsichtnahme aufgelegt. Offerten nach Prozenten des
Kostenvoranschlages oder für jede Arbeit einzeln werden bis 16. April
entgegengenommen vom Vorstand.

Die Einwohnergemriude Rüthi bei Riggisbrrg schreibt
die Lieferung einer neue« Feuerspritze zur Konkurrenz aus. An-
Meldungen mit Preisangaben sind zu richten an die Gemeindeschreiberei
Rüthi bei Riggisberg bis 8. April.

Die Gemeinde Pfauen bei Murten schreibt die Arbeiten für
die Korrektion ihres Mooölandes zur Ausführung aus. Diese
Arbeiten bestehen in:

1. Der Lieferung und Legen von 240 Meter Cementröhren in drei
verschiedenen Größen;

2. Graben von 10,614 Kubikmetern.
Die Pläne und das Lastenheft können beim Gemeindeammann

eingesehen werden. Derselbe nimmt die verschlossenen Eingaben bis
zum 15. April entgegen. Diese Eingaben werden am besagten Tage
vor öffentlicher Versammlung geöffnet.

Ausführung der Zufahrtsstraße «ud des Unterbaues
des Verbindungsgeleises der kantonalen Strafanstalt in
Regeosdorf (cirka 2100 Kubikmeter Aushub, 120 Kubikmeter Stein-
bett, 670 Kubikmeter Bekiesung und 30 Kubikmeter Mauerwerk).
Pläne, Bauvorschriften zc. können im Obmannamt Zürich, Zimmer
Nr. 36, eingesehen werden. Uebernahmsofferten sind verschlossen und
mit der Aufschrift „Straßcnbauten der Strafanstalt" versehen bis
zum 10. April 1899 der Direktion der öffentlichen Arbeiten in Zürich
einzusenden.

Erstellung der Grab-, Fels- und Cementarbeiten für
das projektierte Doppclreservoir von 600 ms Wasserinhalt auf dem
Lindenhofe zu Rapperswyl. Pläne, Vorausmaße und Akkord-
bedingungen auf der Gcmeindratskanzlei, weitere Aufschlüsse auf
dem Bureau des bauleitcnden Ingenieurs Dr. Otto Posiert in
Rapperswyl. Angebote in Einheitspreisen an das Tit. Gemeinde-
ammannamt Rapperswyl mit der Aufschrift „Reservoirofferte" ver-
schloffen bis 10. April 1899.

Die Erstellung eines Betonkauals von der Birmensdorfer-
siraße Zürich nach der Sihl mit Prof. 120/180. Pläne und Bau-
Vorschriften können im Tiefbauamt, Flößergasse Nr. 15, Zimmer 9 b,
eingesehen und die bezüglichen Eingabeformulare und Bedingungen
bezogen werden. Offerten unter der Aufschrift „Kanal Birmensdorf er-
straße" sind bis zum 8. April dem Bauvorstand I einzureichen.

Sprechfaul.
Tit. Redaktion der „Handwerker-Zeitung" I

Auf die „Eingesandt" in Nr. 43 und 50 Ihrer geschätzten „Hand-
werker-Zcitung", sowie auf die Antwort in Nr. 1 (Band 15) erlaube

^

ich mir, obschon ich mich in dieser Angelegenheit ganz neutral ver-
halten möchte, auf einiges hinzuweisen, das Herr Kurt Demme, Groß-
rat in Bern, schon in dem Schlußbericht der kant. GeWerbeausstellung
Zürich 1894 betonte, das offenbar speziell für die Berneroberländer
Industrie gilt. Er erläuterte unter anderem: „...Es werden in
unserer Holzschnitzerei-Industrie schon so viele der verschiedenartigsten
Artikel gemacht, daß es schwer ist, etwas neues einzuführen. Viel-
leicht wäre aber die Erstellung von Kirchenfiguren möglich,
wiewohl es auch hier schwer halten dürfte, mit den Preisen z. B. der
Grödner zu konkurrieren. Es ist jedoch nicht gesagt, daß man nicht
auch hier höhere Preise erzielen könnte, wenn unsere Kirchenbehörden,
die Geistlichkeit und Architekten unsere vaterländische Industrie schützen
und möglichst unterstützen würden. Auch für die Einlegearbeit in
Ringenberg wäre zu wünschen, daß neben den Holzintarsien auch
solche aus Metall, sogen. Boule- und indische Einlegearbeiten, wie sie

im Ampezzothal im Tyrol verfertigt werden, eingeführt werden könnten.
Es könnte dies erreicht werden, indem man entweder einige tüchtige
Arbeiter aus Cortina und St. Ulrich kommen ließe oder indem man
hiesige fähige Arbeiter nach dort in die Lehre schicken würde, was
jedoch nur mit staatlicher Hülfe geschehen kann. Ein Hauptübelstand
für unsere Industrie ist das gänzliche Fehlen kunstgewerblich gebildeter
Zeichner, bei denen sich die Leute Zeichnungen und Entwürfe zu
Schnitzereien machen lassen können, daher auch die meist geschmack-
und verständnislosen Arbeiten; auch an der Befähigung zur Holz-
schnitzerei fehlt es sehr oft, da es immer noch Leute gibt, welche
meinen, das Schnitzten lerne sich leichter, als z. B. das Schuh- oder
Kleidermachen. Auf diese Art werden oft ganz unfähige Leute zur
Holzschnitzlerei verwendet. Auch an der gehörigen Vorbildung fehlt
es häufig, da die Lehrzeit meistens viel zu kurz ist und für diese

Kunstindustrie eine 3jährige Lehrzeit als kaum genügend erachtet
werden kann. Könnten also tüchtige Zeichner für die im Entwurf
weniger geübten Schnitzler zur Verfügung stehen, so würden viel
weniger Arbeiten, welche nur die Industrie diskreditieren, in Handel
kommen und dadurch auch der Dutzendware entgegengesteuert werden.
Diese Zeichner müßten aber teilweise vom Staat subventioniert werden,
denn bei der gedrückten Lage der Bildnerei würden solche ihr Aus-
kommen ohne dies nicht finden. Man wendet sich oft an Lehrer
solcher Schulen; dieselben haben aber in der Schule vollauf zu thun,
weshalb von dieser Seite zu obigem Zweck wenig gethan werden kann.
Auch das weibliche Geschlecht beteiligt sich hie und da in der Schnitzlerei,
was aber betr. Konkurrenzarbeit weit weniger in Betracht kommt.

Zürich, den 2. April > 899. S ch i rich.

Tit. Leser der „Handwerker-Zeitung"
Fast ausschließlich alle Vereinsstatuten enthalten am Anfange

ihre Zweckbestimmungen, so auch die des Gewerbevercins. Da heißt
es z. B.: „Zweck des Vereins ist Hebung und Förderung der Interessen
des Gewerbestandes" u. s. w.

Nun fragen wir aber: Wird diese Zweckbestimmung gewissenhaft
befolgt in jeder Hinsicht? Ich glaube kaum. In Bezug auf Förderung
des Lehrlingswesens, der gewerblichen Fortbildungsschulen, Besprechung
gewerblicher Gesetzesvorlagen u. s. w. haben die bestehenden Vereine
schon schönes geleistet und wird stets anerkennenswertes geleistet werden.

Hingegen für die Mitglieder (Meister) speziell ist noch wenig ab-
gefallen. Ich glaube aber, in dieser Richtung ließe sich noch mehr
thun. Dazu braucht es jedoch eine Einigkeit, welche eben vielerorts
fehlt. Es ist geradezu schmerzlich, zu sehen und zu hören, wie z. B.
die Meister nach einer Vereinsversammlung auseinandergehen. In
der Versammlung werden die besten Grundsätze gefaßt und jeder meint
so viel als möglich mitzuschaffen und zu wirken. Aus der Versamm-
lung, — ja einige können den Schluß einer solchen nicht einmal er-
warten — rennen sie fort, jeder seinen Geschäften nach. Ja mancher
hat schon Angst, in den 2—3 Stunden, die er bei seinen Kollegen
gewesen, habe ihm ein Konkurrent vielleicht eine Arbeit weggeschnappt.

Oder wieder: es vereinigen sich mehrere Handwerker nach der
Versammlung noch zu einem Glas Bier zc. und in der Regel werden
die Traktanden nochmals durchgesprochen. Die Diskussion wird viel
mehr benützt als in der Versammlung und oft hört man sagen: Ja,
ja, der und der hat schon Recht, bin auch einverstanden, aber es durch-
zuführen, das ist die Frage. Ueberhaupt sorge-jeder für sich, dann
ist allen geholfen. Letzteres kann etwas wahres enthalten, aber immer-
hin sehr wenig, besonders bezüglich der Bestimmungen des Gewerbe-
Vereins, da nimmt es Schreiber dies wunder, daß solche Handwerker
Mitglied eines Vereins sein wollen. Von solchen Mitgliedern kann

man freilich sagen, sie sind dabei gewesen, als etwas gutes gethan
wurde, wobei sie aber weiter nicht in Anspruch genommen wurden,
also nur dem Namen nach.

Ob nun solche Nachversammlungen den Zweck eher erreichen,
wird fraglich sein; ich glaube im Gegenteil, wenn jeder Handwerker
mehr Zutrauen hätte zu seinen Kollegen, so würden Branchenvereine
entstehen, was zwar schon mancherorts geschehen ist.

Darum, ihr Handwerker, den Neid zc. bei Seite gelegt, schart
euch zusammen, jede Branche für sich, deswegen braucht der Gewerbe-
verein nicht aufgelöst zu werden. Werdet gemeinnützig im Verfolgen
der Zweckbestimmungen der Vereinsstatuten! Und dann werdet ihr
finden, daß das Ziel nicht unerreichbar ist. Eintracht macht stark!
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